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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates,
vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d
Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG liegt nicht
vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49
VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3.1
Die Vorinstanz argumentierte in der angefochtenen Verfügung, ausgehend vom
Ausstelldatum der angeblich während des Urlaubs des Beschwerdeführers ausgestellten
Identitätskarte ([...]) sowie seiner Angaben zum Zeitpunkt der Festnahme sowie zur Dauer
seiner darauffolgenden Inhaftierung in mehreren Hafteinrichtungen ergebe sich ein
Ausreisedatum in der Zeit um den (...) Juni 2013. Indessen habe er sowohl bei der
Befragung zur Person als auch im Rahmen der Anhörung angegeben, er sei im September



2014 beziehungsweise am (...) September 2014 ausgereist. Die Aussagen des
Beschwerdeführers zum Datum seiner Ausreise seien somit klar widersprüchlich. Seine
Erklärung auf Vorhalt dieses Widerspruchs, er habe sich nach einem zweimonatigen
Aufenthalt bei seinen Eltern während seines Urlaubs noch sechs bis acht Monate lang bei
seinen Grosseltern versteckt, wirke nachgeschoben und stehe im Widerspruch zu seinen
früheren Aussagen, wonach er schon nach zwei Monaten festgenommen worden sei. Auch
sein Hinweis, er habe Mühe mit Daten und könnte sich irren, vermöge nicht zu überzeugen.
Aufgrund der Schilderungen des Beschwerdeführers erscheine zwar überwiegend
glaubhaft, dass er Militärdienst geleistet habe und eine gewisse Zeit in Haft gewesen sei.
Hieraus könne aber nicht ohne weiteres darauf geschlossen werden, dass er den
Militärdienst vorzeitig beendet habe. Die behauptete Desertion müsste nachgewiesen oder
zumindest glaubhaft gemacht werden. Dies sei dem Beschwerdeführer in Anbetracht seiner
widersprüchlichen zeitlichen Angaben jedoch nicht gelungen. Im Weiteren sei gemäss dem
Koordinationsurteil D-7898/2015 des Bundesverwaltungsgerichts nicht mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass eritreische Staatsangehörige aufgrund einer
illegalen Ausreise aus ihrem Heimatstaat mit Sanktionen rechnen müssten, die als Nachteile
im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu qualifizieren wären. Andere Anknüpfungspunkte, die
den Beschwerdeführer in den Augen des eritreischen Regimes als missliebig erscheinen
lassen könnten, seien nicht ersichtlich, zumal seine Desertion sich als unglaubhaft erwiesen
habe und er angegeben habe, ansonsten mit den Behörden keine Probleme gehabt zu haben.
Ferner würden sich aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass dem
Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher
Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohen
würde, weshalb der Wegweisungsvollzug zulässig sei. Die allgemeine Lage in Eritrea lasse
nicht auf eine konkrete Gefährdung schliessen. Es herrsche dort derzeit weder Krieg noch
eine Situation der allgemeinen Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AuG, nachdem Eritrea
mit Äthiopien im Jahr 2000 ein Friedensabkommen unterzeichnet habe und die Grenze
durch eine UNO-Mission überwacht werde. Auch auf individueller Ebene liege nichts vor,
was den Wegweisungsvollzug als unzumutbar erscheinen lassen würde. Die Eltern und
Geschwister des Beschwerdeführers würden nach wie vor in ihrer Heimat leben und es gehe
ihnen offenbar gut. Zudem verfüge er über Lebens- und Arbeitserfahrung und sei gesund.
Es sei davon auszugehen dass er bei einer Rückkehr nach Eritrea wieder Fuss fassen und
sich eine Existenz aufbauen könne, nötigenfalls mit Unterstützung seiner Familie.

E. 3.2
Der Beschwerdeführer wies zur Begründung seiner Beschwerde zunächst darauf hin, dass
seine zeitlichen Angaben nur ungefähr seien, da er die genaue Dauer seiner jeweiligen
Aufenthalte nicht mehr wisse. Die Daten seien für ihn damals nicht wichtig gewesen. Er
habe zudem als er auf den Widerspruch in seinen Angaben angesprochen worden sei sofort
ergänzt, den Aufenthalt bei seinen Grosseltern vergessen zu haben. Dieses Vorbringen
könne daher nicht als nachgeschoben bewertet werden. Da während seines Aufenthalts bei
den Grosseltern nichts Aussergewöhnliches passiert sei und das einschneidende Erlebnis
der Verhaftung sich wiederum in seinem Elternhaus zugetragen habe, sei verständlich, dass
er bei seinen Aussagen auf die Festnahme und die anschliessende Haft fokussiert habe.
Seine Schilderung der zeitlichen Abfolge der Ereignisse sei widerspruchsfrei und es gebe
auch keine Widersprüche zwischen seinen Angaben an der BzP und an der Anhörung. Die
Desertion habe er ebenfalls glaubhaft geschildert, und er habe seine Verhaftung detailliert
beschreiben können. Die Argumentation der Vorinstanz, es könne aus dem geleisteten



Militärdienst und der langen Haft nicht auf eine Desertion geschlossen werden, sei nicht
nachvollziehbar. Aufgrund seines Alters sei davon auszugehen, dass er
militärdienstpflichtig sei. Dass er sich nach einem Urlaub dem Militärdienst entzogen habe
und anschliessend verhaftet worden sei, lasse darauf schliessen, dass er desertiert sei. Es
bestehe zudem ein direkter Zusammenhang zwischen seiner Desertion und der
anschliessenden Flucht aus Eritrea. Die ihm drohende erneute Zwangsrekrutierung
beziehungsweise eine Haftstrafe im Falle seiner Rückkehr in seinen Heimstaat stelle eine
Gefährdung seiner Freiheit dar und würde einen unerträglichen psychischen Druck
bewirken, weshalb er begründete Furcht vor asylrelevanter Verfolgung habe. Im Weiteren
habe die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Zeitpunkt seiner Flucht das
Bestehen subjektiver Nachfluchtgründe illegal ausgereister eritreischer Staatsangehöriger
bejaht, weil das eritreische Regime die illegale Ausreise als Zeichen politischer Opposition
verstehe und deshalb drakonische Massnahmen ergreife. Die Vorinstanz habe mit ihrem
Verweis auf das neue Koordinationsurteil D-7898/2015 des Bundesverwaltungsgerichts
nicht berücksichtigt, dass er durch seine Festnahme und anschliessende Inhaftierung
durchaus Kontakt zu den eritreischen Behörden gehabt habe, und dies ihn bei einer
allfälligen Rückkehr gefährden würde. Auch seine Flucht aus dem Gefängnis und seine
Desertion würden sich für ihn nachteilig auswirken. Er erfülle somit auch aus diesem Grund
die Flüchtlingseigenschaft. Ausserdem sei der Wegweisungsvollzug wegen der zu
erwartenden Zwangsrekrutierung unter Berücksichtigung von Art. 3 EMRK und Art. 4
EMRK als unzulässig zu erachten. Schliesslich sei vor dem Hintergrund der
dokumentierten schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen in Eritrea und des
willkürlichen Vorgehens des Regimes gegen seine Bürger auch die Unzumutbarkeit des
Wegweisungsvollzugs nach Eritrea festzustellen.

E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die
wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder
begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, wobei die Einhaltung
des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR
0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 3 AsylG). Ebenfalls keine Flüchtlinge sind
Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise
entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder
Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei der Gesetzgeber
auch hier die Einhaltung der FK ausdrücklich vorbehält (Art. 3 Abs. 4 AsylG).

E. 4.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich



sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 5.1
Nach Auffassung des Gerichts hinterlässt die Argumentation der Vorinstanz im Asylpunkt
einen überzeugenden Eindruck. Insbesondere hat sie zu Recht festgestellt, dass die
Asylvorbringen des Beschwerdeführers in Bezug auf die zeitliche Einordnung der von ihm
beschriebenen Ereignisse erhebliche Widersprüche enthalten. Das von ihm genannte
Ausreisdatum lässt sich in keiner Weise mit seinen Angaben zum Zeitpunkt und zu der
Dauer seiner Desertion sowie der anschliessenden Inhaftierung vereinbaren. Das Gericht
teilt die Auffassung, dass die Behauptung des Beschwerdeführers bei der Konfrontation mit
diesem Widerspruch, er habe zunächst vergessen zu erwähnen, dass er sich nach
zweimonatigem Aufenthalt bei seiner Familie vor der Festnahme noch während sechs bis
acht Monaten bei seinen Grosseltern aufgehalten habe, als nachgeschoben zu erachten ist.
Aus seinen zuvor protokollierten Aussagen zur Dauer seiner Abwesenheit vom
Militärdienst geht eindeutig hervor, dass er angeblich bereits nach zwei Monaten
festgenommen wurde (vgl. Protokoll Anhörung S. 7 F63, S. 10 F90). Seine Erklärungen
dafür, weshalb er dieses Sachverhaltselement zunächst nicht erwähnte, sind wenig
überzeugend. Überdies besteht auch unter Berücksichtigung des behaupteten Aufenthalts
bei den Grosseltern weiterhin eine Diskrepanz von mehreren Monaten zwischen dem vom
Beschwerdeführer genannten Datum seiner Ausreise und seiner zeitlichen Einordnung der
Desertion sowie der Haftzeit. Die in der Beschwerdeschrift erhobene Behauptung, er könne
nur ungefähre zeitliche Angaben machen, weil die Daten der damaligen Ereignisse für ihn
nicht von Bedeutung gewesen seien, muss als unbehelfliche Schutzbehauptung bewertet
werden. Ergänzend ist anzumerken, dass die Darstellung der Flucht aus dem Gefängnis (er
habe mit einigen anderen Gefangenen eine Mauer ihrer Zelle eingedrückt und sie seien
danach innert vier Stunden zu Fuss bis zur Grenze zu Äthiopien gelaufen [eine Strecke von
knapp {...} km]) als offensichtlich realitätsfremd bezeichnet werden muss. Nach dem
Gesagten ist dem Vorbringen der Desertion und der anschliessenden Festnahme und
Inhaftierung des Beschwerdeführers die glaubhafte Grundlage entzogen. Die Aktenlage
lässt es zwar nicht als ausgeschlossen erscheinen, dass der Beschwerdeführer in der
Vergangenheit Militärdienst geleistet hat. Hieraus sowie aus dem Umstand, dass er im
militärdienstpflichtigen Alter ist, kann jedoch entgegen der in der Beschwerdeeingabe
vertretenen Auffassung nicht per se darauf geschlossen werden, dass er desertiert ist; es ist
durchaus denkbar, dass er vom Nationaldienst suspendiert oder ordentlich daraus entlassen
wurde.

E. 5.2
Angesichts dieses Zwischenergebnisses rechtfertigen sich überdies auch Zweifel an der
vom Beschwerdeführer geschilderten illegalen Ausreise aus Eritrea. Jedenfalls ist diesem
Vorbringen aber praxisgemäss keine asylrechtliche Relevanz beizumessen:

E. 5.2.1
Das Bundesverwaltungsgericht befasste sich im Rahmen des Urteils D-7898/2015 vom 30.
Januar 2017 (als Referenzurteil publiziert) mit der Frage, ob Eritreerinnen und Eritreer, die
ihr Land illegal verlassen haben, allein deswegen bei einer Rückkehr Verfolgung zu
befürchten haben. Das Gericht kam dabei zum Schluss, dass sich die bisherige Praxis nicht
mehr aufrechterhalten lasse und vom SEM zwischenzeitlich zu Recht angepasst worden sei.



Für die Entscheidfindung des Gerichts war auch die Tatsache von Bedeutung, dass seit
einiger Zeit Personen aus der eritreischen Diaspora für kurze Aufenthalte in ihren
Heimatstaat zurückkehren und sich unter ihnen auch Personen befinden, die Eritrea zuvor
illegal verlassen hatten. Es sei mithin nicht mehr davon auszugehen, dass einer Person
einzig aufgrund ihrer unerlaubten Ausreise aus Eritrea eine flüchtlingsrechtlich relevante
Verfolgung droht. Von der begründeten Furcht vor intensiven und flüchtlingsrechtlich
begründeten Nachteilen sei nur dann auszugehen, wenn zur illegalen Ausreise weitere
Faktoren hinzukommen, welche die asylsuchende Person in den Augen der eritreischen
Behörden als missliebige Person erscheinen lassen (vgl. a.a.O., E. 5).

E. 5.2.2
Gemäss den vorangegangenen Erwägungen vermochte der Beschwerdeführer nicht
glaubhaft zu machen, dass er aus dem Militärdienst desertiert ist. Andere
Anknüpfungspunkte, welche ihn in den Augen des eritreischen Regimes als missliebige
Person erscheinen lassen könnten, sind ebenfalls nicht ersichtlich. Aus diesen Gründen ist
der vom Beschwerdeführer vorgebrachten illegalen Ausreise aus seinem Heimatstaat
praxisgemäss keine flüchtlingsrechtliche Relevanz beizumessen.

E. 5.3
Zusammenfassend ist es dem Beschwerdeführer somit - letztlich ungeachtet der Frage, ob
der illegale Grenzübertritt vom SEM zu Recht als unglaubhaft qualifiziert worden ist - nicht
gelungen, eine relevante Verfolgungsgefahr im Sinn von Art. 3 AsylG beziehungsweise
Art. 54 AsylG darzutun. Das SEM hat folglich zu Recht seine Flüchtlingseigenschaft
verneint und sein Asylgesuch abgelehnt.

E. 5.4
Bei diesem Ergebnis kann die Frage, ob der Beschwerdeführer angesichts der (offenbar
noch nicht rechtskräftigen) Verurteilung durch das Strafgericht K._______ in Anwendung
von Art. 53 (Bst. a oder c) AsylG als asylunwürdig zu erkennen wäre, offengelassen
werden.

E. 6.1
Lehnt das Staatssekretariat das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in
der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt
dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).

E. 6.2
Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung
noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu
Recht angeordnet (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).

E. 7.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das Staatssekretariat das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen
Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AuG [SR
142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis
des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der
Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich
ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).



E. 7.2
Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer
Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen
Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AuG).

E. 7.2.1
So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in
dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG
gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu
werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli
1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3
BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und
der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder
erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

E. 7.2.2
Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das
Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die
Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine
asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in
Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren
keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist
demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.

E. 7.2.3
Das Bundesverwaltungsgericht hat sich mit dem Koordinationsentscheid E-5022/2017 vom
10. Juli 2018 (zur Publikation als Referenzurteil vorgesehen) mit der Frage befasst, ob der
Vollzug der Wegweisung auch angesichts einer drohenden Einziehung in den eritreischen
Nationaldienst als zulässig (Art. 83 Abs. 3 AuG) und zumutbar (Art. 83 Abs. 4 AuG)
qualifiziert werden könne. Beides hat das Gericht nach einer ausführlichen Auswertung der
zur Verfügung stehenden Länderinformationen mit den folgenden Erwägungen bejaht:

E. 7.2.3.1
Die Verpflichtung eritreischer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, Nationaldienst zu
leisten, kann nach Auffassung des Gerichts nicht als Ausübung quasi-eigentumsrechtlicher
Befugnisse durch den eritreischen Staat bezeichnet werden. Zudem kann, auch wenn der
Nationaldienst formal nicht befristet ist und sich teilweise über Jahre erstreckt, nicht von
jenem dauerhaften Zustand ausgegangen werden, der für die Annahme von Leibeigenschaft
vorausgesetzt wäre. Beim eritreischen Nationaldienst handelt es sich demnach weder um
Sklaverei noch um Leibeigenschaft im Sinn von Art. 4 Abs. 1 EMRK (vgl. Urteil
E-5022/2017 E. 6.1 insbes. 6.1.4).

E. 7.2.3.2
In seiner heutigen Ausgestaltung (namentlich angesichts seiner Zweckentfremdung als
Mittel zur Arbeitskraftbeschaffung für das gesamte Wirtschaftssystem und der
unabsehbaren Dauer) kann der eritreische Nationaldienst nach Auffassung des
Bundesverwaltungsgerichts zwar nicht als "übliche Bürgerpflicht" im Sinn von Art. 4 Abs.
3 Bst. d EMRK verstanden werden. Die Bedingungen im Nationaldienst sind folglich



grundsätzlich als Zwangsarbeit im Sinn von Art. 4 Abs. 2 EMRK zu qualifizieren. Für die
Annahme der Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs reicht diese Einschätzung jedoch
nicht aus. Vielmehr wäre hierfür erforderlich, dass durch die Einziehung das ernsthafte
Risiko einer flagranten Verletzung von Art. 4 Abs. 2 EMRK bestünde, der eritreische
Nationaldienst mithin diese Bestimmung ihres essenziellen Inhalts berauben würde. Eine
solche Situation liegt indessen - auch unter Berücksichtigung der Dienstdauer, der niedrigen
Besoldung und der Berichte über Misshandlungen und Übergriffe während der Dienstzeit -
nach Auffassung des Gerichts nicht vor (vgl. Urteil E-5022/2017 E. 6.1 insbes. 6.1.5).

E. 7.2.3.3
In der Folge befasste sich das Bundesverwaltungsgericht in seinem Koordinationsentscheid
mit der Frage, ob bei einer Rückkehr nach Eritrea aufgrund einer allfälligen illegalen
Ausreise eine Inhaftierung und in diesem Zusammenhang eine Verletzung des
konventionsrechtlichen Verbots von Folter oder unmenschlicher Behandlung (Art. 3
EMRK) drohen könnte. Auch in diesem Zusammenhang ging das Gericht davon aus, dass
in Eritrea Misshandlungen und sexuellen Übergriffe nach einer Inhaftierung nicht derart
flächendeckend sind, dass jede Nationaldienstleistende und jeder Nationaldienstleistende
dem ernsthaften Risiko ausgesetzt wäre, selbst solche Übergriffe zu erleiden. Es besteht
daher auch insoweit kein ernsthaftes Risiko von Folter oder einer unmenschlichen
Behandlung (vgl. Urteil E-5022/2017 E. 6.1 insbes. 6.1.6).

E. 7.2.4
Weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten ergeben sich
Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit
beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen
Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss Praxis des Europäischen Gerichtshofes
für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der
Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen,
dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen
würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien 28. Februar 2008, Grosse Kammer
37201/06, §§ 124-127 m.w.H.).

E. 7.2.5
Auch die allgemeine Menschenrechtssituation im Heimatstaat lässt den
Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen.

E. 7.2.6
Nach dem Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung sowohl im Sinne der asyl- als auch der
völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.

E. 7.3
Gemäss Art. 83 Abs. 4 AuG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer
unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie
Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.
Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AuG -
die vorläufige Aufnahme zu gewähren.

E. 7.3.1



Gestützt auf die aktuelle Rechtsprechung kann in Eritrea nicht von einem Krieg,
Bürgerkrieg oder einer Situation allgemeiner Gewalt beziehungsweise einer generellen
Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden. In jüngster Zeit haben
sich die Lebensbedingungen in einigen Bereichen verbessert. Zwar ist die wirtschaftliche
Lage nach wie vor schwierig. Die medizinische Grundversorgung, die Ernährungssituation,
der Zugang zu Wasser und zur Bildung haben sich aber stabilisiert. Der Krieg ist seit Jahren
beendet und ernsthafte ethnische oder religiöse Konflikte sind nicht zu verzeichnen. Zu
erwähnen sind an dieser Stelle auch die umfangreichen Zahlungen aus der Diaspora, von
denen ein Grossteil der Bevölkerung profitiert. Angesichts der schwierigen allgemeinen
Lage des Landes muss jedoch in Einzelfällen nach wie vor von einer Existenzbedrohung
ausgegangen werden, wenn besondere Umstände vorliegen. Anders als noch unter der
früheren Rechtsprechung sind begünstigende individuelle Faktoren jedoch nicht mehr
zwingende Voraussetzung für die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs (vgl.
Referenzurteil des BVGer D-2311/2016 vom 17. August 2017 E. 16 f.).

E. 7.3.2
Besondere Umstände, aufgrund derer von einer Existenzbedrohung ausgegangen werden
müsste, sind beim Beschwerdeführer nicht ersichtlich, handelt es sich bei ihm doch gemäss
Aktenlage um einen jungen und gesunden Mann mit Berufserfahrung in der Landwirtschaft
sowie einem sozialen und familiären Beziehungsnetz im Heimatland. In der
Beschwerdeschrift wurden denn auch keine individuellen Wegweisungshindernisse geltend
gemacht, sondern die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs wurde einzig mit der
allgemeinen Menschenrechtssituation in Eritrea begründet.

E. 7.3.3
Seit Einreichung der Beschwerde haben sich überdies weitere Verbesserungen ergeben;
namentlich haben Äthiopien und Eritrea jüngst ein Friedensabkommen geschlossen (vgl.
Neue Zürcher Zeitung, Trotz Friedensabkommen in Eritrea - Asylpraxis bei Eritreern ändert
sich vorerst nicht, 11. Juli 2018).

E. 7.3.4
Im oben erwähnten Referenzurteil vom 10. Juli 2018 stellte das Bundesverwaltungsgericht
auch fest, dass eine drohende Einziehung in den eritreischen Nationaldienst mangels einer
hinreichend konkreten Gefährdung nicht generell zur Feststellung der Unzumutbarkeit des
Wegweisungsvollzugs gemäss Art. 83 Abs. 4 AuG führen würde (vgl. Urteil E-5022/2017
E. 6.2).

E. 7.3.5
Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar.

E. 7.4
Zwar ist darauf hinzuweisen, dass derzeit die zwangsweise Rückführung nach Eritrea
generell nicht möglich ist. Die Möglichkeit der freiwilligen Rückkehr steht jedoch
praxisgemäss der Feststellung der Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von
Art. 83 Abs. 2 AuG entgegen. Es obliegt daher dem Beschwerdeführer, sich bei der
zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen
Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E.
12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs.
2 AuG).



E. 7.5
Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig,
zumutbar und möglich bezeichnet. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt somit
ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1-4 AuG). Unter diesen Umständen kann auch die Frage
offenbleiben, ob im vorliegenden Verfahren die Ausschlussklausel von Art. 83 Abs. 7 AuG
hätte zur Anwendung gebracht werden können.

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG) und - soweit diesbezüglich überprüfbar - angemessen ist. Die Beschwerde ist
abzuweisen.

E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG). Da indessen mit Zwischenverfügung vom 19. Mai 2017 sein
Gesuch um unentgeltliche Prozessführung gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG gutgeheissen
wurde und keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sich seine finanzielle Lage seither
entscheidrelevant verändert hätte, ist von der Auflage von Verfahrenskosten abzusehen.

E. 10
Mit der Instruktionsverfügung vom 19. Mai 2017 wurde auch das Gesuch des
Beschwerdeführers um amtliche Verbeiständung gutgeheissen (Art. 110a Abs. 1 VwVG)
und ihm sein Rechtsvertreter als Rechtsbeistand zugeordnet. Demnach ist diesem ein
amtliches Honorar für seine notwendigen Aufwendungen im Beschwerdeverfahren
auszurichten Nachdem keine Kostennote zu den Akten gereicht worden ist, muss das
Honorar gestützt auf die Akten festgelegt werden (vgl. Art. 14 Abs. 2 Satz 2 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Gestützt auf die in Betracht zu
ziehenden Bemessungsfaktoren (Art. 9-13 VGKE) und den in der Zwischenverfügung
kommunizierten Stundenansatz ist das Honorar auf insgesamt Fr. 800.- (inkl. aller
Auslagen) festzulegen. (Dispositiv nächste Seite)
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